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Einleitung

Die Stiftung „Zugang für alle“ hat 50 Websites aller drei föderalen Ebenen auf ihre Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen getestet. Im Vergleich zur ersten Accessibility-Studie aus dem Jahr 2004 fällt vor allem die signifikante Verbesserung der Barrierefreiheit bei Websites der zentralen Bundesverwaltung auf. Die Internetangebote von Kantonen und Gemeinden sowie bundesnaher Betriebe sind hingegen grösstenteils nicht geeignet für Menschen mit Behinderungen. Neben den Resultaten der Tests enthält die Studie fundierte Fachartikel zum Thema Barrierefreiheit. 
Barrierefreie Internetangebote

Ein barrierefreies Internet trägt wesentlich dazu bei, die Autonomie von Menschen mit Behinderungen zu stärken und ihnen die Teilhabe am sozialen, politischen und am beruflichen Leben zu erleichtern. Wie fast alle Gleichstellungsmassnahmen profitieren wir alle von Barrierefreiheit: Den Benutzerinnen und Benutzern garantiert Barrierefreiheit einfach verständliche, gut gemachte Internetangebote, und Dienstleistungserbringenden eröffnen sich neue Kundensegmente, um nur gerade zwei Beispiele zu nennen. 

Den Gemeinwesen kommt bei der Realisierung der Barrierefreiheit eine besondere Verantwortung zu. Menschen mit Behinderungen haben als Bürgerinnen und Bürger den Anspruch, in gleicher Weise wie ihre nicht-behinderten Mitbürgerinnen und -bürger die Dienstleistungen des Staates in Anspruch nehmen zu können, und dies gilt selbstverständlich auch für Dienstleistungen der Gemeinwesen, die im Internet angeboten werden. 

Resultate der Studie
Getestet wurden die Websites aller Eidgenössischen Departemente und weiteren Websites auf Bundesebene und bundesnaher Betriebe, die Internetangeobte aller Kantone und acht weitere Websites der öffentlichen Hand. Die Internetangebote wurden nach den Richtlinien des Bundes zur Gestaltung barrierefreier Websites (P028) und den internationalen Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 1.0) von Menschen mit Behinderungen und Experten überprüft. 

Die grösste Zugänglichkeit erreichen die Websites der zentralen Bundesverwaltung, welche im Rahmen der Umstellung des CI/CD Bund und den Standards R013 und P028 angepasst wurden. Dieses Resultat ist sehr erfreulich, entspricht jedoch den gesetzlichen Vorschriften und Fristen, denn der Standard des Bundes legt fest, dass alle Websites der zentralen Bundesverwaltung seit dem 1. Januar 2007 barrierefrei sein müssen. 
Die Websites der bundesnahen Betriebe und die beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen sind hingegen deutlich schlechter zugänglich. Auf besonders grosse Hürden stossen Menschen mit Behinderungen auf der Website des Bundesgerichts.

Bei den Kantonen zeigt sich ein heterogenes Bild. Ausgenommen von positiven Beispielen, wie den Kantone Bern, Genf, Glarus, Uri oder Waadt, sind die kantonalen Internetangebote nach wie vor nicht geeignet für Menschen mit Behinderungen. Bei den fünf grössten Schweizer Städten war kein Internetangebot ausreichend barrierefrei zugänglich. 
eCH-Accessibility-Standard und -Hilfsmittel
Ein gesamtschweizerischer Standard soll die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen auf allen föderalen Ebenen beschleunigen. Die eCH-Fachgruppe Accessibility hat eine gemeinsame Regelung unter Berücksichtigung des Behindertengleichstellungsgesetz und der europäischen Deklaration zu eInclusion verabschiedet. Der Accessibility-Standard eCH-0059 und das Accessibility-Hilfsmittel eCH-0060 befinden sich zurzeit in der Vernehmlassung. Der eCH-Standard soll primär bei allen öffentlichen Internetangeboten des Gemeinwesens Anwendung finden, also beispielsweise in Bereichen wie eGovernment, eVoting, usw. Der Standard gibt Behörden und weiteren Anbietern öffentlich zugänglicher Informationen und Dienstleistungen die Möglichkeit, ihre Angebote im Internet nach einheitlichen Kriterien umzusetzen und damit gleichzeitig ihren gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. 

Der eCH-Standard 0059 lehnt sich an die P028, Richtlinien des Bundes für die Gestaltung von barrierefreien Internetangeboten an, welche sich wiederum nach den international anerkannten Web Content Accessibility Guidelines WCAG 1.0 des World Wide Web Consortium W3C richten. Die Umsetzung dieser Richtlinien ermöglicht es, dass alle Nutzer auf das Internetangebot, unabhängig ihrer Einschränkungen, zugreifen können. Der Accessibiltiy-Leitfaden eCH-0060 dient dabei als Handbuch für die Umsetzung des Standards.

Fazit
Einzig bei der zentralen Bundesverwaltung konnte eine signifikante Verbesserung der Zugänglichkeit festgestellt werden. Die Internetangebote der dezentralen Bundesverwaltung, bundesnaher Betriebe, Kantone und Gemeinden sind, abgesehen von einigen positiven Beispielen, nach wie vor ungenügend zugänglich. Dies obwohl das Behindertengleichstellungsgesetz bereits seit 1.1.2004 in Kraft ist. 

Ziel ist und bleibt es, mehr und bessere Internetangebote für Behinderte zur Verfügung zu stellen. eGovernment muss von allen Menschen, unabhängig ihrer Einschränkungen, selbstständig und chancengleich genutzt werden können.
